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TSV Gruibingen e. V. 1925 

Mietpreisordnung für die Vermietung  

der Turnhalle des TSV Gruibingen e. V. 1925 

§ 1 Mietpreise für die Räume und Einrichtungen 

Die Miete für die Durchführung von Veranstaltungen in der Turnhalle des TSV Gruibingen e. V. 1925 

beträgt im Einzelnen für: 

Mietgegenstand     Normal-Miete EUR Ermäßigte Miete EUR 

Haupthalle mit Bühne, Beschallungs-, Beleuchtungs-  400,- €   300,- € 

anlage, Tischen und Stühle 

Clubraum mit Benutzung der Thekenanlage und Gläser  200,- €   150,- € 

Küche mit Einrichtung und Geschirr    150,- €   100,- € 

Kellerbar (nur in Verbindung mit der Haupthalle)  100,- €   80,- € 

Toiletten, bei Veranstaltungen auf dem Festplatz  200,- €   120,- € 

Kaution für eventuell entstehende Schäden   300,- €   300,- € 

Die Mietpreise verstehen sich jeweils pro Veranstaltung. Ab dem zweiten Tag wird ein Rabatt von 

50% gegeben. 

In den Wintermonaten von Oktober bis einschließlich März wird zusätzlich zu diesen Mietpreisen 

eine Heizungspauschale von 20,- € (Haupthalle) bzw. 10,- € (Clubraum) pro Tag erhoben. Die 

Pauschale wird auch an den für die Vor- und Nachbereitung benötigten Tagen erhoben. 

Alle gemieteten Räume müssen vom Mieter Besen rein übergeben werden. Wird die Reinigung der 

Räume vom TSV Gruibingen e. V. 19215 übernommen so wird dies mit den nachstehenden Preisen 

berechnet: 

• Haupthalle   80,- € 

• Clubraum   40,- € 

• Küche    40,- € 

In den Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19% enthalten. 

§ 2 Ermäßigte Miete 

(1) Für Mitglieder des TSV Gruibingen e. V. 1925 gelten die ermäßigten Mietpreise. Für 

Veranstaltungen, bei denen Eintrittsgelder erhoben werden, gilt in jedem Fall der 

Normalmietpreis. Über Ausnahmen hiervon entscheidet der Ausschuss des TSV Gruibingen  

e. V. 1925. 

 

(2) Die Gemeinde Gruibingen ist berechtigt, eine Veranstaltung pro Jahr in der Turnhalle ohne 

Mietzahlung durchzuführen. 


